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Der Rat der Stadt Leverkusen hat am 03.11.2025 die folgende Geschäftsordnung be-
schlossen: 

 
 

Geschäftsordnung 
für den Rat der Stadt Leverkusen, 

seine Ausschüsse und die Bezirksvertretungen  
(GeschO Rat) 

 
 

Inhaltsverzeichnis 
 
Erster Teil: Sitzungen des Rates ............................................................................. 3 
§ 1 Ratsinformationssystem ....................................................................................... 3 
§ 2 Übertragung von Ratssitzungen ........................................................................... 4 
§ 3 Tagesordnung ...................................................................................................... 4 
§ 4 Einberufung zu den Sitzungen .............................................................................. 5 
§ 5 Ältestenrat ............................................................................................................ 6 
§ 6 Teilnahme an den Sitzungen ................................................................................ 6 
§ 7 Fragestunden für Einwohnerinnen/Einwohner ...................................................... 7 
§ 8 Ausschluss der Öffentlichkeit ................................................................................ 8 
§ 9 Anträge zur Geschäftsordnung ............................................................................. 8 
§ 10 Schluss der Debatte ......................................................................................... 10 
§ 11 Schluss der Rednerliste .................................................................................... 10 
§ 12 Vertagung ......................................................................................................... 10 
§ 13 Verweisung ....................................................................................................... 10 
§ 14 Übergang zum nächsten Punkt der Tagesordnung .......................................... 10 
§ 15 Anträge zur Sache ............................................................................................ 11 
§ 16 Beteiligung der Bezirksvertretungen ................................................................. 12 
§ 17 Beratung ........................................................................................................... 13 
§ 18 Abstimmung über Anträge zur Sache ............................................................... 14 
§ 19 Ordnungsgewalt und Hausrecht ....................................................................... 16 
§ 20 Ruf zur Sache und Ruf zur Ordnung ................................................................ 16 
§ 21 Schriftführung, Niederschrift ............................................................................. 17 
 
Zweiter Teil: Fraktionen, Gruppen und Einzelvertretende des Rates ................ 18 
§ 22 Bildung von Fraktionen ..................................................................................... 18 
§ 23 Beendigung von Fraktionen .............................................................................. 19 
§ 24 Gruppen und Einzelvertretende ........................................................................ 19 
 
Dritter Teil: Ausschüsse des Rates ...................................................................... 20 
§ 25 Sitzungen der Ausschüsse ............................................................................... 20 
§ 26 Einspruch gegen Beschlüsse entscheidungsbefugter Ausschüsse .................. 21 
 
Vierter Teil: Bezirksvertretungen .......................................................................... 21 
§ 27 Sitzungen der Bezirksvertretungen ................................................................... 21 
§ 28 Fragestunden für Einwohnerinnen/Einwohner in den Bezirksvertretungen ...... 22 
§ 29 Bildung und Beendigung von Bezirksfraktionen ............................................... 22 



 Stand 11/2025 2 

 
Fünfter Teil: Information ........................................................................................ 23 
§ 30 Anfragen von Ratsmitgliedern .......................................................................... 23 
§ 31 Anfragen von Ausschussmitgliedern................................................................. 23 
§ 32 Anfragen von Mitgliedern der Bezirksvertretungen ........................................... 23 
 
Sechster Teil: Schlussvorschrift ........................................................................... 23 
§ 33 Inkrafttreten ...................................................................................................... 23 
 



 Stand 11/2025 3 

Erster Teil: Sitzungen des Rates 
 

§ 1 Ratsinformationssystem 

(1) Die Stadt Leverkusen betreibt für die Mitglieder des Rates, der Ausschüsse des 
Rates und der Bezirksvertretungen nach Maßgabe der folgenden Regelungen 
ein internetbasiertes Ratsinformationssystem, das der Information sowie der Vor-
bereitung auf die Sitzungen dient. 

(2) Die Stadt ermöglicht den Mandatsträgerinnen/Mandatsträgern - unter Nutzung 
ihrer eigenen technischen Ausstattung/Hardware bzw. leihweise von der Stadt 
zur Verfügung gestellten iPads - den Zugang zum Ratsinformationssystem ein-
schließlich der sie betreffenden nichtöffentlichen Dokumente unter Nutzung einer 
speziellen Verschlüsselung (Token). 

(3) Die Stadt stellt die benötigte Infrastruktur (WLAN) in allen Sitzungsräumen des 
Rates, seiner Ausschüsse und der Bezirksvertretungen zur Verfügung. 

(4) Mandatsträgerinnen/Mandatsträger nach Absatz 1, die das Ratsportal nutzen, 
sind verpflichtet, 

1. die von ihnen hierzu verwendete Hardware durch ein Passwort zu schützen, 
das den jeweils aktuellen durch das Bundesamt für die Sicherheit in der In-
formationstechnologie empfohlenen Sicherheitsstandard erfüllt, 

2. Dokumente, die sich auf den nichtöffentlichen Teil von Sitzungen beziehen 
oder sonst vertraulich zu behandeln sind, nur auf speziell verschlüsselten 
Speichermedien abzulegen, und vor unberechtigtem Zugriff Dritter zu schüt-
zen, 

3. die von ihnen verwendete Hardware mit einem Viren- und Zugriffsschutz aus-
zustatten und diesen fortlaufend zu aktualisieren. 

(5) Die Einladung, der Nachtrag, die Tagesordnung und die sonstigen Sitzungsun-
terlagen werden ausschließlich in elektronischer Form über das Ratsinformati-
onssystem zur Verfügung gestellt. 

(6) Innerhalb des Ratsinformationssystems sind verfügbar zu machen 

1. für alle Mandatsträgerinnen/Mandatsträger: 

Einladung, Nachtrag, Tagesordnung und zugehörige öffentliche Beratungs-
unterlagen zu den Sitzungen des Rates, seiner Ausschüsse und der Bezirks-
vertretungen, die entsprechenden Niederschriften über die öffentlichen Sit-
zungen, das Mitteilungsblatt z.d.A.: Rat sowie das Handbuch Rat und Ver-
waltung, 

2. für die Mitglieder des Rates: 

zugehörige nichtöffentliche Beratungsunterlagen zu den Sitzungen des Ra-
tes, seiner Ausschüsse und der Bezirksvertretungen sowie die Niederschrif-
ten über die nichtöffentlichen Sitzungen, 

3. für die Mitglieder der Ausschüsse des Rates und deren Stellvertretung: 
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zugehörige nichtöffentliche Beratungsunterlagen zu den Sitzungen des jewei-
ligen Ausschusses sowie die Niederschriften über die nichtöffentlichen Sit-
zungen des jeweiligen Ausschusses, 

4. für die Mitglieder der Bezirksvertretungen: 

zugehörige nichtöffentliche Beratungsunterlagen zu den Sitzungen der jewei-
ligen Bezirksvertretung sowie die Niederschriften über die nichtöffentlichen 
Sitzungen der jeweiligen Bezirksvertretung. 

(7) Die Regelungen der §§ 3 ff. bleiben hiervon unberührt. 

 

§ 2 Übertragung von Ratssitzungen 

Die Zulässigkeit der Veröffentlichung und zeitgleichen Übertragung von öffentlichen 
Sitzungen des Rates im Internet durch die Stadt Leverkusen bzw. von ihr Beauftragte 
(Live-Stream) ist gemäß § 48 Absatz 4 (Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW)) in der Hauptsatzung geregelt. 

 

§ 3 Tagesordnung 

(1) Die Oberbürgermeisterin/Der Oberbürgermeister setzt gemäß § 48 Absatz 1 Satz 
1 GO NRW die Tagesordnung fest. Sie/Er hat Angelegenheiten in die Tagesord-
nung aufzunehmen, die ihr/ihm von 

1. einem Fünftel der Ratsmitglieder, 

2. einer Fraktion oder 

3. einer Gruppe 

spätestens am 14. Tag vor dem Sitzungstag schriftlich per Post oder Fax oder 
elektronisch per E-Mail benannt werden (vgl. § 48 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). 
Für die Einhaltung der Frist ist der Zugang des schriftlichen Verlangens bei der 
Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeister maßgeblich. Ein Zugang spätes-
tens am sechsten Tag vor dem Sitzungstag ist ausreichend, sofern in dem 
schriftlichen Verlangen die Abweichung von der regelmäßigen Frist nach Satz 2 
begründet wird. Betrifft ein Verlangen nach Satz 2 eine Angelegenheit, die nicht 
in die Zuständigkeit der Stadt Leverkusen fällt, verweist die Oberbürgermeiste-
rin/der Oberbürgermeister bei der Festsetzung der Tagesordnung auf die Bestim-
mung des Absatzes 6. 

(2) In die Tagesordnung ist für den Beginn der Sitzung der Punkt „Fragen von Ein-
wohnerinnen/Einwohnern“ aufzunehmen, sofern gegenüber der Oberbürgermeis-
terin/dem Oberbürgermeister innerhalb der Frist nach § 7 Absatz 3 Satz 1 eine 
nach § 7 Absatz 2 zulässige Frage angemeldet wurde (§ 48 Absatz 1 Satz 3 GO 
NRW). 

(3) Zur Behandlung von Angelegenheiten, die keinen Aufschub dulden, kann die Ta-
gesordnung durch Nachträge ergänzt werden. Für den Versand des Nachtrages 
gilt eine Frist von drei Tagen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag des 
Zugangs des Nachtrags und der Sitzungstag nicht mitgezählt. § 4 Absatz 2 Sätze 
3 und 4 gelten entsprechend. 
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(4) Während der Sitzung kann die Tagesordnung durch Beschluss geändert werden, 
insbesondere kann 

1. die Tagesordnung unter den Voraussetzungen des § 48 Absatz 1 Satz 5 GO 
NRW erweitert, 

2. die Reihenfolge von Tagesordnungspunkten geändert, 

3. ein Tagesordnungspunkt geteilt oder können Tagesordnungspunkte mitei-
nander verbunden, 

4. die Zuweisung einer Angelegenheit in den öffentlichen oder nichtöffentlichen 
Sitzungsteil unter den Voraussetzungen der §§ 48 Absätze 2 und 3 GO NRW 
sowie § 8 dieser Geschäftsordnung geändert, 

5. ein Tagesordnungspunkt von der Tagesordnung abgesetzt und damit erledigt 
werden. 

(5) In den Fällen des Absatzes 4 Nummer 1 erfolgt vor dem Beschluss über die Er-
weiterung keine Aussprache in der Sache. Wurde in den Fällen der Nummer 5 
die Aufnahme der Angelegenheit im Wege des Absatzes 1 verlangt, so ist 
der/dem Verlangenden vor dem Beschluss über die Absetzung Gelegenheit zu 
geben, das Verlangen zu erläutern. 

(6) Ist eine Angelegenheit in die Tagesordnung aufgenommen worden, die nicht in 
den Aufgabenbereich der Stadt Leverkusen fällt, hat der Rat unbeschadet der 
Bestimmung des Absatzes 5 Satz 2 die Angelegenheit durch Beschluss nach Ab-
satz 4 Nummer 5 von der Tagesordnung abzusetzen. 

 

§ 4 Einberufung zu den Sitzungen 

(1) Der Rat wird von der Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeister einberufen. 
Im Falle ihrer/seiner Verhinderung erfolgt die Einberufung durch die erste Stell-
vertretung der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters (§ 47 Absatz 1 
Satz 1 GO NRW). Die Ratsmitglieder werden zu den Sitzungen des Rates unter 
Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung in elektronischer Form eingeladen. Sie 
werden per E-Mail informiert, sobald die Unterlagen im Ratsinformationssystem 
abrufbar sind. Hilfsweise kann auch postalisch eingeladen werden, sofern sei-
tens der Stadtverwaltung eine elektronische Einladung aufgrund technischer 
Probleme nicht möglich ist. 

(2) Die Ladungsfrist beträgt acht Tage. Enthält die Tagesordnung einen Punkt, des-
sen Behandlung keinen Aufschub duldet, so beträgt die Ladungsfrist für diese 
Sitzung drei Tage. Bei der Berechnung der Ladungsfristen werden der Tag des 
Zugangs und der Sitzungstag nicht mitgezählt. Die Regelungen der §§ 187 Ab-
satz 1 und 188 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gelten entsprechend. 
Die Fristen nach den Sätzen 1 und 2 werden gewahrt, wenn die Einladung den 
Ratsmitgliedern fristgerecht zugeht. 

(3) Soweit sich für ein Ratsmitglied im Einzelfall Anhaltspunkte für einen Verstoß ge-
gen die Bestimmungen der §§ 3 oder 4 Absatz 1 ergeben, trifft dieses Ratsmit-
glied die Obliegenheit, hierüber unverzüglich die Oberbürgermeisterin/den Ober-
bürgermeister zu unterrichten. 
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(4) Der Rat ist unverzüglich einzuberufen, wenn ein Fünftel der Ratsmitglieder oder 
eine Fraktion unter Angabe der zur Beratung zu stellenden Gegenstände es ver-
langen (§ 47 Absatz 1 Satz 3 GO NRW). 

 

§ 5 Ältestenrat 

(1) Der Ältestenrat besteht aus der Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeister, 
den Bürgermeisterinnen/Bürgermeistern, den Bezirksbürgermeisterinnen/Be-
zirksbürgermeistern, den Vorsitzenden der Fraktionen des Rates, der jeweiligen 
Fraktionsgeschäftsführerin/dem jeweiligen Fraktionsgeschäftsführer oder einem 
von diesen Fraktionen benannten weiteren Mitglied der Fraktion. Es können Bei-
geordnete und weitere Teilnehmende nach Bedarf hinzugezogen werden. 

(2) Der Ältestenrat ist kein Ausschuss des Rates nach § 57 GO NRW und kein Be-
schlussgremium. Der Ältestenrat berät die Oberbürgermeisterin/den Oberbürger-
meister bei Verfahrensfragen zur Geschäftsführung und Verhandlungs-/Sitzungs-
leitung des Rates und der Handhabung der Ordnung gemäß § 51 GO NRW. Der 
Ältestenrat unterstützt die Oberbürgermeisterin/den Oberbürgermeister bei der 
Gewährleistung von Effektivität und Funktionalität der Ratsarbeit. 

(3) Der Ältestenrat wird von der Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeister – mit 
Vorlage einer Tagesordnung – einberufen und geleitet. 

(4) Die Sitzungen des Ältestenrates sind nichtöffentlich. Die wesentlichen Ergeb-
nisse der Beratungen werden in einer Niederschrift vermerkt. Die Niederschrift 
wird von einer/einem Mitarbeitenden der Verwaltung erstellt. 

 

§ 6 Teilnahme an den Sitzungen 

(1) Kann ein Ratsmitglied an einer Sitzung nicht oder nicht von Beginn an teilneh-
men, hat es die Oberbürgermeisterin/den Oberbürgermeister vor der Sitzung 
hierüber zu unterrichten. Möchte ein Ratsmitglied eine Sitzung vorzeitig verlas-
sen, hat es die Oberbürgermeisterin/den Oberbürgermeister und die Schriftfüh-
rung hierüber zu unterrichten. 

(2) Mitglieder der Bezirksvertretungen und der Ausschüsse können an den nichtöf-
fentlichen Sitzungen des Rates als Zuhörerende teilnehmen (§ 48 Absatz 5 
Satz 1 GO NRW). 

Bis zu zwei, sich mit der inhaltlichen Arbeit ihrer Fraktion befassende, Mitarbei-
tende der jeweiligen Fraktionen des Rates (ausgenommen Praktikantinnen/Prak-
tikanten) können an den nichtöffentlichen Sitzungen des Rates als Zuhörende 
teilnehmen, sofern diese zuvor nach § 1 Absatz 1 des Gesetzes über die förmli-
che Verpflichtung nichtbeamteter Personen (Verpflichtungsgesetz) verpflichtet 
worden sind. 

(3) Auf Verlangen der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Rates oder 
auf Veranlassung der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters sind zu ein-
zelnen Punkten der Tagesordnung einer Sitzung Sachverständige durch die Ver-
waltung einzuladen; ggf. anfallende Kosten sind durch die Verwaltung zu tragen. 
Die Sachverständigen können in der Sitzung auf Beschluss des Rates zu diesen 
Gegenständen gehört werden. 



 Stand 11/2025 7 

Antragstellende von Eingaben nach § 24 GO NRW sind keine Sachverständigen 
im Sinne dieser Vorschrift. 

(4) Die Schriftführung hält die Anwesenheit der Ratsmitglieder, Verwaltungsmitarbei-
tenden, Sachverständigen und die in nichtöffentlicher Sitzung als Zuhörende an-
wesenden Mitglieder der Bezirksvertretungen und der Ausschüsse schriftlich fest. 

(5) Ratsmitglieder, die sich zu einzelnen Gegenständen an der Beratung und Ab-
stimmung nicht beteiligen dürfen (§§ 43 Absatz 2, 31 GO NRW), haben dies vor 
der Sitzung gegenüber der Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeister anzu-
zeigen. Dies ist in der Niederschrift entsprechend auszuweisen. 

 

§ 7 Fragestunden für Einwohnerinnen/Einwohner 

(1) Einwohnerinnen/Einwohner (Fragestellerinnen/Fragesteller) können bei Vorhan-
densein des Tagesordnungspunktes „Fragen von Einwohnerinnen/Einwohnern“ 
in einer Sitzung des Rates bis zu zwei Fragen stellen. 

(2) Eine Frage ist nur zulässig, sofern 

1. sie den Aufgabenbereich der Stadt Leverkusen betrifft, 

2. entweder an die Oberbürgermeisterin/den Oberbürgermeister, ein Ratsmit-
glied, eine Fraktion oder eine Gruppe des Rates gerichtet wird, 

3. nicht die Bewertung eines Sachverhalts durch die Fragestellerin/den Frage-
steller enthält und 

4. ihre Beantwortung Rechtsvorschriften, schützenswerte Interessen von Perso-
nen oder Personenvereinigungen oder Belange des öffentlichen Wohls nicht 
verletzen müsste. 

(3) Die Fragestellerin/Der Fragesteller hat die Fragen gegenüber der Oberbürger-
meisterin/dem Oberbürgermeister spätestens am 14. Tag vor dem Tag der Sit-
zung schriftlich anzumelden. Hierbei ist der Wortlaut der Fragen mitzuteilen und 
anzugeben, an wen sie gerichtet werden. Unzulässige angemeldete Fragen sind 
durch die Oberbürgermeisterin/den Oberbürgermeister gegenüber der Fragestel-
lerin/dem Fragesteller zurückzuweisen. Die Oberbürgermeisterin/Der Oberbür-
germeister unterrichtet die Adressaten zulässiger angemeldeter Fragen hierüber 
unverzüglich schriftlich und unterrichtet die Fragestellerin/den Fragesteller über 
das weitere Verfahren. 

(4) In der Sitzung ruft die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister die Fragstelle-
rinnen/Fragesteller in der Reihenfolge des Eingangs ihrer Anmeldungen nach 
Absatz 3 Satz 1 auf. Die Fragestellerinnen/Fragesteller sollen sodann die ange-
meldeten Fragen mündlich vortragen. Erscheint eine Fragestellerin/ein Fragestel-
ler nicht, werden die von ihr/ihm angemeldeten Fragen nicht behandelt. 

(5) Die mündliche Fragestellung soll nicht länger als eine, ihre Beantwortung nicht 
länger als vier Minuten dauern. Die Oberbürgermeisterin/Der Oberbürgermeister 
kann im Einzelfall Zeitüberschreitungen zulassen. Sie/Er kann die Beantwortung 
an sie/ihn gerichteter Fragen einer/einem Beigeordneten übertragen. Eine Aus-
sprache über Fragen und deren Beantwortung findet nicht statt. Die Fragestelle-
rin/Der Fragesteller kann an die Adressatin/den Adressaten der Frage eine Zu-
satzfrage richten; die Sätze 1 bis 4 sind entsprechend anzuwenden. 
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(6) Die Behandlung des Tagesordnungspunktes „Fragen von Einwohnerinnen/Ein-
wohnern“ darf eine Stunde nicht überschreiten. Fragen, die innerhalb dieses Zeit-
raums nicht gestellt werden können, können im Einvernehmen mit der Fragestel-
lerin/dem Fragesteller in einer der folgenden Sitzungen des Rates gestellt wer-
den. Fragen, die innerhalb des Zeitraums nach Satz 1 nicht oder nicht vollständig 
beantwortet werden können, können im Einvernehmen mit der Fragestelle-
rin/dem Fragesteller schriftlich, ansonsten in einer der folgenden Sitzungen des 
Rates beantwortet werden. 

 

§ 8 Ausschluss der Öffentlichkeit 

In nichtöffentlicher Sitzung ist zu beraten, wenn es die gesetzlichen Bestimmungen, 
das öffentliche Wohl oder der Schutz der Interessen Betroffener fordern. Dies ist ins-
besondere der Fall bei  

1. Personalangelegenheiten in Bezug auf einzelne Bedienstete oder Bewerberin-
nen/Bewerber, 

2. Abgaben- und Entgeltangelegenheiten in Bezug auf einzelne Personen, 

3. Vergabeangelegenheiten, 

4. Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken durch die Gemeinde; dies gilt auch 
für Pacht, Miete oder ähnliche Rechtsgeschäfte, durch die der Gemeinde Rechte 
an einer Liegenschaft verschafft werden bzw. die Gemeinde solche Rechte Dritten 
verschafft, 

5. Rechtsgeschäfte mit Personen und Personenvereinigungen, 

6. Angelegenheiten von privatrechtlichen juristischen Personen und Personenverei-
nigungen, an denen die Stadt Leverkusen beteiligt ist (§ 113 GO NRW), 

7. Angelegenheiten der Rechnungsprüfung mit Ausnahme der Behandlung nicht in-
dividueller Angelegenheiten, der Prüfung des Jahresabschlusses nach § 102 GO 
NRW und der Beratung der Prüfungsergebnisse zur Entlastung der Oberbürger-
meisterin/des Oberbürgermeisters nach § 96 Absatz 1 GO NRW, 

8. Angelegenheiten, im Rahmen deren Erörterung Sozialdaten im Sinne der §§ 67 ff. 
des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch - Sozialverwaltungsverfahren und Sozial-
datenschutz (SGB X) offenbart werden. 

Satz 2 gilt nicht, soweit schützenswerte Interessen von Personen oder Personenver-
einigungen einer öffentlichen Behandlung im Einzelfall nicht entgegenstehen. 

 

§ 9 Anträge zur Geschäftsordnung 

(1) Anträge zur Geschäftsordnung können von jedem Ratsmitglied gestellt werden. 
Die Wortmeldung erfolgt durch den Zuruf „Zur Geschäftsordnung“ und/oder das 
Heben beider Arme. Der Antragstellerin/Dem Antragsteller ist das Wort unverzüg-
lich außer der Reihe, jedoch ohne Unterbrechung der jeweiligen Rednerin/des je-
weiligen Redners, zu erteilen. Die Antragstellerin/Der Antragsteller erhält die Mög-
lichkeit ihren/seinen Antrag zur Geschäftsordnung kurz (bis zu zwei Minuten) 
mündlich zu begründen. 
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(2) Geschäftsordnungsanträge können insbesondere gerichtet sein auf: 

1. Schluss der Debatte (§ 10) 

2. Schluss der Rednerliste (§ 11) 

3. Vertagung (§ 12) 

4. Verweisung (§ 13) 

5. Übergang zum nächsten Punkt der Tagesordnung (§ 14) 

6. Unterbrechung oder Aufhebung der Sitzung 

7. Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlichkeit 

8. Namentliche oder geheime Abstimmung 

9. Aufhebung der Redezeitbegrenzung zu einzelnen Tagesordnungspunkten 
(Rat) 

10. Festsetzung einer Redezeitbegrenzung zu einzelnen Tagesordnungspunkten 
(Ausschüsse und Bezirksvertretungen) 

(3) Anträge auf Schluss der Debatte oder Schluss der Rednerliste darf nur stellen, wer 
zu dem Tagesordnungspunkt noch nicht gesprochen hat.  

(4) Bei Anträgen auf Schluss der Debatte, Schluss der Rednerliste, Vertagung, Ver-
weisung oder Übergang zum nächsten Punkt der Tagesordnung ist sicherzustel-
len, dass, falls noch nicht erfolgt, die Initiatorin/der Initiator ihren/seinen Sachan-
trag inhaltlich begründen kann. 

(5) Nach einem Antrag zur Geschäftsordnung kann ein Ratsmitglied eine kurze Ge-
genrede (bis zu zwei Minuten) halten. Wünschen mehrere Ratsmitglieder eine Ge-
genrede zu halten, so wird das Wort an dasjenige Ratsmitglied erteilt, welches sich 
zuerst gemeldet hat. In Zweifelsfällen darüber, wer sich zuerst gemeldet hat, be-
stimmt die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister als Sitzungsleitung das 
Ratsmitglied, welches die Gegenrede halten darf. Nach der Gegenrede wird über 
den Geschäftsordnungsantrag abgestimmt. Wird eine Gegenrede nicht gehalten, 
so wird sofort abgestimmt.  

(6) Werden mehrere Anträge zur Geschäftsordnung gleichzeitig gestellt, so ist über 
den jeweils weitest gehenden Antrag zuerst abzustimmen. In Zweifelsfällen be-
stimmt die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister die Reihenfolge der Ab-
stimmung. 

(7) Die Redezeit zu Anträgen der Geschäftsordnung und Gegenrede beträgt für jede 
Rednerin/jeden Redner höchstens zwei Minuten. Die Redezeit zu Anträgen der 
Geschäftsordnung gilt für jeden Antrag einzeln und führt zu keiner Reduzierung 
der Redezeit zur Sache.  

(8) Ausführungen zur Geschäftsordnung dürfen sich nur auf das Verfahren bezie-
hen, es darf nicht zur Sache gesprochen werden. 
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§ 10 Schluss der Debatte 

(1) Jedes Ratsmitglied, das noch nicht zu dem Tagesordnungspunkt gesprochen hat, 
kann beantragen, dass die Beratung des Tagesordnungspunktes beendet wird. 

(2) Schluss der Debatte bedeutet, dass die Beratung des Tagesordnungspunktes so-
fort, ohne weitere Aussprache in der Sache endet und die bereits eingegangenen 
Wortmeldungen damit erledigt sind. 

 

§ 11 Schluss der Rednerliste 

(1) Jedes Ratsmitglied, das noch nicht zu dem Tagesordnungspunkt gesprochen 
hat, kann beantragen, dass die Rednerliste geschlossen wird. Wird ein Antrag 
auf Schluss der Rednerliste gestellt, so gibt die Oberbürgermeisterin/der Ober-
bürgermeister die bereits vorliegenden Wortmeldungen bekannt. 

(2) Schluss der Rednerliste bedeutet, dass alldiejenigen, die zum Zeitpunkt des Ge-
schäftsordnungsantrags schon auf der Rednerliste stehen, nach zustimmender 
Abstimmung zu diesem Geschäftsordnungsantrag noch zur Sache sprechen dür-
fen. 

 

§ 12 Vertagung 

(1) Ein Antrag auf Vertagung bedeutet, dass eine Angelegenheit zu einem späteren 
Zeitpunkt, ggf. in Abhängigkeit der Klärung offener Fragen, beraten werden soll. 

(2) Ein Antrag auf Vertagung hat zur Folge, dass keine Aussprache in der Sache 
mehr stattfindet, auch wenn zum Zeitpunkt des Antrags noch Rednerinnen/Red-
ner auf der Rednerliste stehen. 

 

§ 13 Verweisung 

(1) Die Verweisung einer Angelegenheit kann entweder an einen oder mehrere Aus-
schüsse, die Bezirksvertretung, weitere Gremien wie eingerichtete Arbeitskreise 
oder die Oberbürgermeisterin/den Oberbürgermeister gerichtet sein. 

(2) Ein Antrag auf Verweisung hat zur Folge, dass keine Aussprache in der Sache 
mehr stattfindet, auch wenn zum Zeitpunkt des Antrags noch Rednerinnen/Red-
ner auf der Rednerliste stehen. 

 

§ 14 Übergang zum nächsten Punkt der Tagesordnung 

(1) Ein Antrag auf Übergang zum nächsten Punkt der Tagesordnung kann jederzeit 
bis zur Abstimmung gestellt werden. 

(2) Wird dem Antrag auf Übergang zum nächsten Punkt der Tagesordnung stattgege-
ben, so gilt der Tagesordnungspunkt ohne Abstimmung zur Sache als erledigt. 
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§ 15 Anträge zur Sache 

(1) Zu jedem Punkt der Tagesordnung können Anträge gestellt werden, um eine 
Entscheidung des Rates in der Sache herbeizuführen (Anträge zur Sache). An-
tragsberechtigt sind 

1. ein Fünftel der Ratsmitglieder, 

2. eine Fraktion, 

3. eine Gruppe, 

4. eine Bezirksvertretung (§ 37 Absatz 5 GO NRW), 

5. der Kinder- und Jugendhilfeausschuss (§ 71 Absatz 4 Satz 2 des Sozialge-
setzbuches Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)), 

6. der Jugendstadtrat im Rahmen seiner jährlichen Sitzung (§ 27a GO NRW) 
sowie 

7. die Fachausschüsse des Rates, sofern sie eine Angelegenheit an eine Be-
zirksvertretung, einen anderen Ausschuss oder den Rat zur abschließenden 
Entscheidung verweisen möchten. Dies gilt auch für den Ausschuss für 
Chancengerechtigkeit und Integration (bisher: Integrationsrat). 

Anträge können schriftlich bis spätestens zum sechsten Tag vor dem Sit-
zungstag gestellt werden. Sie sind in die Tagesordnung oder in einen Nachtrag 
hierzu aufzunehmen. 

(2) Während einer Sitzung können Anträge zur Sache im Rahmen der Aussprache 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift von einem oder mehr Mitgliedern des 
Rates gestellt werden. Mündliche Anträge zur Niederschrift können nur gestellt 
werden, wenn die Antragstellerin/der Antragsteller vor der Antragstellung aus-
drücklich und eindeutig ankündigt, nunmehr einen Antrag zur Niederschrift zu 
stellen. 

(3) Eine in einer Sitzungsvorlage der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters 
(§ 62 Absatz 2 Satz 1 GO NRW) enthaltene Beschlussempfehlung gilt als Antrag 
der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters, der jederzeit für die Tagesord-
nung vorgesehen werden kann. 

(4) Betrifft ein schriftlich gestellter Antrag nach Absatz 1 eine in der Entscheidungs-
zuständigkeit des Rates liegende Angelegenheit, so wird dieser Antrag durch die 
Oberbürgermeisterin/den Oberbürgermeister zur Vorberatung an den zuständi-
gen Ausschuss weitergeleitet, sofern die Antragstellerin/der Antragsteller nicht 
widersprochen hat. Satz 1 gilt nicht für Anträge, durch die eine Änderung oder 
Aufhebung eines Ratsbeschlusses herbeigeführt werden soll. 

(5) Sitzungsvorlagen der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters und Anträge 
zur Sache, die wesentliche Gesichtspunkte der politischen Teilhabe von Men-
schen mit Einwanderungsgeschichte betreffen (§ 27 GO NRW), sind der/dem 
Vorsitzenden des Ausschusses für Chancengerechtigkeit und Integration unver-
züglich zuzuleiten. 
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§ 16 Beteiligung der Bezirksvertretungen 

Unbeschadet weitergehender gesetzlicher Bestimmungen erfolgt die Beteiligung der 
Bezirksvertretungen, deren Stadtbezirk von Entscheidungen des Rates oder ent-
scheidungsbefugter Ausschüsse berührt wird (§ 37 Absatz 5 GO NRW), insbeson-
dere im Wege einer vorherigen Anhörung der Bezirksvertretungen vor Entscheidun-
gen über 

1. die Änderung der Stadtbezirksgrenzen und Begrenzung der Ortsteile im Stadtbe-
zirk, 

2. die Festlegung und Änderung des Standorts der Bezirksverwaltungsstellen sowie 
die Bestellung und Abberufung der Leitung der Bezirksverwaltungsstellen (§ 38 
Absatz 3 Satz 1 GO NRW), 

3. die Veranschlagung von Haushaltsmitteln, die den Bezirksvertretungen für in ih-
rer Entscheidungszuständigkeit liegende Maßnahmen zur Verfügung gestellt 
werden; die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sind in einer besonderen Anlage 
zum Haushaltsplan auszuweisen (vgl. § 37 Absatz 4 GO NRW), 

4. Grundsatzbeschlüsse über die Errichtung, Übernahme, Erweiterung, Einschrän-
kung und Auflösung öffentlicher Einrichtungen, 

5. Angelegenheiten der Stadtentwicklung, insbesondere in Gestalt 

- städtebaulicher Konzeptionen und 

- fachgebietsbezogener Einzeluntersuchungen, 

6. Planfeststellungs- oder Plangenehmigungsverfahren anderer Planungsträgerin-
nen/Planungsträger, 

7. die Festlegung oder Veränderung von Flächen im Rahmen des Landschafts-
plans, 

8. die gesamtstädtische Verkehrsplanung, 

9. den Öffentlichen Personennahverkehr, 

10. die Aufstellung oder Änderung des Abwasserbeseitigungskonzepts, 

11. den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung ortsrechtlicher Bestimmungen, 

12. die Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bauleitplänen, 

13. die Sicherung der Bauleitplanung, insbesondere in Gestalt des Erlasses von Sat-
zungen 

- über Veränderungssperren und deren Verlängerung (§§ 14 ff. des Baugesetz-
buches (BauGB)) und 

- über besondere Vorkaufsrechte (§§ 25 ff. BauGB) und die Anordnung von 
Umlegungen (§ 47 BauGB), 

14. den Erlass, die Änderung oder Aufhebung von bauordnungsrechtlichen Satzun-
gen nach der Landesbauordnung NRW, 

15. die Bürgerbeteiligung bei der Bauleitplanung, 
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16. Satzungen, Rechtsverordnungen und sonstige Regelungen für bezirksbezogene 
öffentliche Einrichtungen und Anlagen, Veranstaltungen und Maßnahmen, 

17. die Aufstellung und Fortschreibung des Denkmalpflegeplans (§ 25 des Gesetzes 
zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen, Denk-
malschutzgesetz - DSchG), 

18. die Gewährung von Leistungen (§ 35 DSchG) und Durchführung städtischer 
Maßnahmen zum Denkmalschutz, soweit ein Betrag von 10.000 € überschritten 
wird, 

19. die Abgrenzung der Schiedsmannbezirke, 

20. Versorgungseinrichtungen und Werbeträgerinnen/Werbeträger, insbesondere die 
großflächige Errichtung von 

- Anlagen der Telekommunikation und Postverteilung und 

- Werbetafeln, -plakaten, -ständern und Litfaßsäulen, 

21. den Verkauf städtischer Grundstücke über 25.000 Euro, soweit davon bezirksbe-
zogene Einrichtungen berührt oder der Erwerberin/dem Erwerber mit dem Ver-
kauf städtebaulich relevante Vorgaben gemacht werden. 

Die Beteiligung nach Nr. 12 umfasst auch Stellungnahmen zu 

- Bebauungsplanvorschlägen, 

- Aufstellungsbeschlüssen und 

- Vorschlägen der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters zur Behandlung 
von während der öffentlichen Auslegung von Bauleitplänen vorgebrachten Beden-
ken und Anregungen.  

Sofern in den Fällen der Nr. 12 ein Ausschuss des Rates entgegen der Bestimmung 
des Satzes 1 vor der Anhörung einer Bezirksvertretung entscheidet, ist ein Beitritts-
beschluss der Bezirksvertretung einzuholen. Kommt ein solcher nicht zustande, ist 
die Angelegenheit erneut im Fachausschuss zu beraten und zu entscheiden. 

 

§ 17 Beratung 

(1) Die Oberbürgermeisterin/Der Oberbürgermeister ruft die einzelnen Punkte der 
Tagesordnung in der Reihenfolge ihrer Nummerierung auf und stellt, sofern ge-
setzlich nichts anderes bestimmt ist, die jeweilige Angelegenheit zur Beratung. 

(2) Ein Fünftel der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Rates kann verlangen, dass 
über die Beratung eines Gegenstandes ein Wortprotokoll angefertigt wird, das in 
die Niederschrift aufzunehmen ist. Das Verlangen kann nur vor dem Beginn von 
Erläuterungen nach Absatz 3 gestellt werden. Erfolgen solche Erläuterungen 
nicht, so kann das Verlangen nur bis zum Beginn des Ersten Durchgangs (Ab-
satz 4) gestellt werden. 

(3) Wird eine Angelegenheit aufgrund eines Verlangens nach § 3 Absatz 1 Satz 1 
beraten, so ist der/dem Verlangenden zunächst Gelegenheit zu geben, das Ver-
langen zu erläutern. 
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(4) Die Oberbürgermeisterin/Der Oberbürgermeister gibt zunächst den Fraktionen 
und Gruppen in der Reihenfolge ihrer Mitgliederstärke Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu dem Beratungsgegenstand („Erster Durchgang“). Bei Fraktionen oder 
Gruppen, die dieselbe Mitgliederstärke aufweisen, wird die Reihenfolge anhand 
der gewonnenen Stimmen bei der Kommunalwahl bestimmt. 

Möchte eine Fraktion oder Gruppe eine Stellungnahme abgeben, hat sie hierzu 
eines ihrer Mitglieder zu benennen. 

(5) Weitere Redebeiträge sind durch Knopfdruck der elektronischen Abstimmungs-
anlage oder eindeutig durch Handzeichen anzumelden. Die Anmeldung ist zuläs-
sig, sofern die aufgerufene Angelegenheit noch nicht zur Abstimmung gestellt 
wurde. Die Oberbürgermeisterin/Der Oberbürgermeister erteilt den Ratsmitglie-
dern sodann in der Reihenfolge ihrer Anmeldungen das Wort („Zweiter Durch-
gang“). Zu demselben Punkt der Tagesordnung soll einem Ratsmitglied das Wort 
nicht mehr als zweimal erteilt werden. Die Rednerin/Der Redner darf während 
des Redebeitrags nicht unterbrochen werden; dies gilt nicht für sitzungsleitende 
Maßnahmen. 

(6) Die regelmäßige Höchstredezeit eines Ratsmitglieds zu dem jeweils beratenen 
Punkt der Tagesordnung beträgt vier Minuten. Sofern ein Punkt der Tagesord-
nung untergliedert ist, gelten die Unterpunkte nicht als eigenständige Punkte der 
Tagesordnung. Abweichend von Satz 1 kann 

1. durch Beschluss des Rates, der spätestens bis zu Beginn der Beratung der 
Angelegenheit gefasst werden muss, für einzelne Punkte der Tagesordnung 
eine andere regelmäßige Höchstredezeit festgesetzt werden, 

2. die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister für die jeweilige Redne-
rin/den jeweiligen Redner eine Überschreitung der regelmäßigen Höchstre-
dezeit zulassen, sofern die Bedeutung des Gegenstands oder der Verlauf der 
Aussprache dies als sachgerecht erscheinen lassen. 

(7) Die Oberbürgermeisterin/Der Oberbürgermeister kann in ihrer/seiner Eigenschaft 
als Hauptverwaltungsbeamtin/Hauptverwaltungsbeamter jederzeit das Wort er-
greifen oder der/dem von ihr/ihm beauftragten Beigeordneten oder bei der Rats-
sitzung anwesenden Mitarbeitenden der Verwaltung das Wort erteilen, jedoch 
ohne Unterbrechung der jeweiligen Rednerin/des jeweiligen Redners. Sofern die 
Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister den Vorsitz abgibt, kann die Stell-
vertretung der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters auf Verlangen au-
ßer der Reihe das Wort erteilen, im Übrigen gilt Satz 1 sinngemäß. 

(8) Die Aussprache wird durch die Oberbürgermeisterin/den Oberbürgermeister be-
endet. 

 

§ 18 Abstimmung über Anträge zur Sache 

(1) Nach Beendigung der Aussprache stellt die Oberbürgermeisterin/der Oberbür-
germeister die zu einem Tagesordnungspunkt gestellten Anträge zur Sache zur 
Abstimmung. Wurden mehrere Anträge gestellt, so hat der jeweils weitestge-
hende Antrag Vorrang. 

(2) Auf Vorschlag eines Mitglieds des Rates wird, sofern kein Mitglied des Rates wi-
derspricht, über die zu mehreren Tagesordnungspunkten gestellten Anträge zur 
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Sache gemeinsam abgestimmt (En-bloc-Abstimmung). Satz 1 gilt nicht für Be-
schlüsse über den Erlass, die Änderung oder Aufhebung von Satzungen, 
Rechtsverordnungen und Flächennutzungsplänen sowie in anderen Fällen, in 
denen eine Ermessens- oder Abwägungsentscheidung zu treffen ist. 

(3) Die Abstimmung erfolgt, soweit gesetzlich oder in dieser Geschäftsordnung 
nichts anderes bestimmt ist, offen. 

(4) Auf Verlangen mindestens eines Fünftels der gesetzlichen Zahl der Mitglieder 
des Rates ist gemäß § 50 Absatz 1 Satz 5 GO NRW geheim abzustimmen. 

(5) Auf Verlangen eines Zehntels der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Rates ist 
namentlich abzustimmen (vgl. § 50 Absatz 1 Satz 4 GO NRW). Hat die Oberbür-
germeisterin/der Oberbürgermeister erklärt, dass sie/er einen etwaigen Be-
schluss gemäß § 54 Absatz 2 GO NRW beanstanden müsse oder kann ein etwa-
iger Beschluss eine Haftung von Ratsmitgliedern gemäß § 43 Absatz 4 GO NRW 
zur Folge haben, ist auf Verlangen eines Mitglieds des Rates hierüber namentlich 
abzustimmen. Bei namentlicher Abstimmung werden die Mitglieder des Rates in 
alphabetischer Reihenfolge ihrer Familiennamen zur Stimmabgabe aufgerufen. 
Die Stimmabgabe ist in der Niederschrift zu vermerken. 

(6) Abstimmungen nach den vorstehenden Absätzen erfolgen, sofern dies technisch 
möglich ist, elektronisch, ansonsten manuell.  

(7) Vor Beginn der Abstimmung kann verlangt werden durch 

1. eine Fraktion oder Gruppe, dass das Ergebnis einer offenen Abstimmung 
(Absatz 3) getrennt nach Fraktionen, Gruppen sowie fraktions- und gruppen-
losen Mitgliedern des Rates in der Niederschrift ausgewiesen wird, 

2. ein Mitglied des Rates, dass dessen bei einer offenen Abstimmung (Absatz 
3) zum Ausdruck gebrachtes Votum in der Niederschrift ausgewiesen wird. 

(8) Entstehen bei der Ermittlung von Quoren Anteile hinter dem Komma, wird die 
Stimmenzahl auf die nächst höhere ganze Zahl aufgerundet. 

(9) Das Ergebnis der Abstimmung wird durch die Oberbürgermeisterin/den Oberbür-
germeister bekannt gegeben. 

(10) Bei Vorhandensein einer Abstimmungsanlage sind geheime Abstimmungen, bei 
denen mit „Ja“, „Nein“ oder „Enthaltung“ gestimmt werden kann, elektronisch 
über die Abstimmungsanlage durchzuführen. Zur Wahrung der Geheimhaltung 
haben die Mitglieder des Rates während des Abstimmungsvorgangs das Panel 
mit ihrer Hand so zu verdecken, dass ein Einsehen der Stimmabgabe durch an-
dere Personen nicht möglich ist. 

Nach Abschluss der Stimmabgabe wird das Ergebnis, ohne Rückschlüsse auf 
das einzelne Abstimmungsverhalten, auf der Leinwand angezeigt. In der Abstim-
mungsanlage werden keine Daten zum Abstimmungsverhalten gespeichert. 

(11) Nach der Beschlussfassung sind nur noch persönliche Erklärungen von Mitglie-
dern des Rates zulässig. Die Rednerin/Der Redner darf hierbei nicht zur Sache 
sprechen, sondern nur Äußerungen, die in der Aussprache gegen sie/ihn gerich-
tet wurden, zurückweisen oder offensichtlich gewordene Missverständnisse hin-
sichtlich ihrer/seiner früheren Ausführungen richtigstellen. Die Höchstredezeit für 
jede Rednerin/jeden Redner beträgt vier Minuten. 
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§ 19 Ordnungsgewalt und Hausrecht 

(1) Die Oberbürgermeisterin/Der Oberbürgermeister handhabt die Ordnung und übt 
das Hausrecht aus (§ 51 Absatz 1 GO NRW). In ihrer/seiner Vertretung wird das 
Hausrecht durch die Bürgermeisterin/den Bürgermeister wahrgenommen. 

(2) Wer sich im Zuhörerraum lautstark durch Beifalls- oder Missfallensbekundungen 
äußert, Plakate mitführt, die Ordnung oder den Anstand in sonstiger Weise ver-
letzt, kann von der Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeister zur Ordnung ge-
rufen werden. Bei anhaltender Störung/starker Beeinträchtigung kann sie/er von 
der Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeister zum Verlassen des Sitzungs-
raumes aufgefordert, bei entsprechender Weigerung auf Anordnung der Oberbür-
germeisterin/des Oberbürgermeisters notfalls mit Gewalt entfernt werden. 

(3) Die Oberbürgermeisterin/Der Oberbürgermeister kann bei Störungen die Sitzung 
unterbrechen oder notfalls ganz beenden. 

 

§ 20 Ruf zur Sache und Ruf zur Ordnung 

(1) Ratsmitglieder, die von dem Verhandlungsgegenstand abweichen, können von der 
Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeister zur Sache verwiesen werden. Wenn 
ein Ratsmitglied die Ordnung oder die Würde des Rates verletzt, wird es ermahnt, 
wieder zur Ordnung zurückzufinden oder ihre/seine Ausführungen zu berichtigen. 
Ein Ratsmitglied kann auch ohne vorherige Ermahnung unter Nennung des Na-
mens zur Ordnung gerufen werden. Dies kann auch in der nächstfolgenden Sitzung 
geschehen. Die Ordnungsmaßnahmen und der Anlass hierzu dürfen in dieser Sit-
zung nicht zum Gegenstand von Erörterungen gemacht werden. Ist das Ratsmit-
glied in der Debatte zum selben Tagesordnungspunkt dreimal zur Sache oder zur 
Ordnung gerufen und beim zweiten Mal auf die Folgen eines dritten Sach- oder 
Ordnungsrufes hingewiesen worden, so wird ihr/ihm das Wort entzogen (§ 51 Ab-
satz 2 GO NRW). 

(2) Wegen einer nicht nur geringfügigen Verletzung der Ordnung oder der Würde des 
Rates kann die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister gegen ein Ratsmit-
glied, auch ohne dass ein Ordnungsruf ergangen ist, ein Ordnungsgeld in Höhe 
von mindestens 250 Euro bis maximal 1 000 Euro festsetzen. Im Wiederholungsfall 
verdoppelt sich das Ordnungsgeld. Absatz 1 Satz 4 und 5 gilt entsprechend (§ 51 
Absatz 3 GO NRW). 

(3) Wegen gröblicher Verletzung der Ordnung kann die Oberbürgermeisterin/der 
Oberbürgermeister, auch ohne dass ein Ordnungsruf ergangen ist, Ratsmitglieder 
von der Sitzung ausschließen. Diese haben den Sitzungssaal sofort zu verlassen. 
Wird die Aufforderung nicht befolgt, so wird die Sitzung unterbrochen und der kom-
munale Ordnungsdienst oder die Polizei eingeschaltet, um das Ratsmitglied ent-
fernen zu lassen. Die ausgeschlossenen Ratsmitglieder ziehen sich dadurch ohne 
Weiteres die Ausschließung für weitere drei Ratssitzungen zu. Weigert sich ein 
ausgeschlossenes Ratsmitglied wiederholt, den Anordnungen während der Sit-
zung zu folgen, so tritt der Ausschluss für fünf Ratssitzungen ein. Die Oberbürger-
meisterin/der Oberbürgermeister stellt diese Folge bei Wiedereröffnung oder bei 
Beginn der nächsten Sitzung fest. Ausgeschlossene Ratsmitglieder dürfen auch an 
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Ausschusssitzungen nicht teilnehmen. Versucht ein ausgeschlossenes Ratsmit-
glied widerrechtlich an den Sitzungen des Rates oder seiner Ausschüsse teilzu-
nehmen, so finden die Sätze 3 bis 6 Anwendung (§ 51 Absatz 4 GO NRW). 

(4) Das betroffene Ratsmitglied kann gegen Maßnahmen zur Herstellung der Ordnung 
bis zum Beginn der nächsten Ratssitzung schriftlich Einspruch bei der Oberbürger-
meisterin/dem Oberbürgermeister einlegen. Über den Einspruch entscheidet der 
Rat in seiner nächsten Sitzung. Der Einspruch hat keine aufschiebende Wirkung (§ 
51 Absatz 5 GO NRW). 

 

§ 21 Schriftführung, Niederschrift 

(1) Sofern eine Bedienstete/ein Bediensteter der Stadt Leverkusen durch Beschluss 
des Rates zur Schriftführung bestellt werden soll, bedarf es hierzu des Einver-
nehmens mit der Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeister. 

(2) Die Niederschrift wird als Beschlussprotokoll geführt. Sie muss enthalten 

1. Ort, Tag und Uhrzeit des Beginns und der Beendigung sowie den Zeitraum 
einer etwaigen Unterbrechung der Sitzung, 

2. die Namen der Sitzungsteilnehmenden; dies gilt auch für als Zuhörerin-
nen/Zuhörer in der nichtöffentlichen Sitzung anwesende Personen; Nichtan-
wesenheit, Verspätungen und vorzeitiges Verlassen der Sitzung sind zu ver-
merken, 

3. die behandelten Gegenstände, 

4. zu Protokoll gegebene Erklärungen eines Mitglieds, 

5. die gestellten Anträge zur Geschäftsordnung und zur Sache sowie die unter-
breiteten Wahlvorschläge, 

6. die Ergebnisse der Abstimmungen, den Wortlaut der Beschlüsse und die Na-
men der Gewählten; 

7. Inhalte nach den §§ 17 Absatz 2 (Wortprotokoll) und 18 Absatz 7 (Auswei-
sung des Votums bei offenen Abstimmungen). 

(3) Die Niederschrift ist von der Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeister bzw. 
seiner Vertretung und der Schriftführung zu unterzeichnen (§ 52 Absatz 1 Satz 2 
GO NRW). 

(4) In den Fällen des § 17 Absatz 2 wird den Mitgliedern des Rates ein Entwurf des 
Wortprotokolls übersandt, soweit darin Ausführungen dieses Mitglieds wiederge-
geben werden. Dieses Mitglied kann Änderungen in stilistischer Hinsicht anregen 
und diese der Schriftführung innerhalb von acht Tagen nach Zugang des Ent-
wurfs mitteilen. Die Anregungen sollen in die Niederschrift übernommen werden. 
Erfolgt keine fristgerechte Rückmeldung nach Satz 2, gilt der ihr/ihm mitgeteilte 
Entwurf als von dem Mitglied genehmigt. 

(5) Für Zwecke der Niederschrift darf die Sitzung akustisch aufgezeichnet werden. 
Die Aufzeichnung darf vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen nur durch 
die Oberbürgermeisterin/den Oberbürgermeister und der Schriftführung abgehört 
und sonst genutzt werden. Sie ist zu löschen, sofern nicht bis spätestens zum 
Ende der auf die Bereitstellung der Niederschrift (Absatz 4) folgenden Sitzung 
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des Rates durch ein Ratsmitglied Zweifel an der Richtigkeit der Niederschrift gel-
tend gemacht werden. Werden Zweifel geltend gemacht, kann die Aufzeichnung 
in dem zur Klärung des Sachverhalts erforderlichen Umfang von dem Ratsmit-
glied gemeinsam mit der Schriftführung abgehört werden. Auch die Oberbürger-
meisterin/der Oberbürgermeister kann hieran teilnehmen. Können die Zweifel 
nicht ausgeräumt werden, ist der Rat hierüber in der nächsten Sitzung zu unter-
richten. Nach Beendigung dieser Ratssitzung ist die Aufzeichnung unverzüglich 
zu löschen. 

(6) Die Niederschrift wird gemäß § 1 Absatz 6 dieser Geschäftsordnung über das 
Ratsinformationssystem bereitgestellt. Die Bereitstellung der Niederschrift soll 
spätestens drei Tage vor dem Tag der nächsten Ratssitzung erfolgen. Zusätzlich 
erhalten die zuständigen Dienststellen der Stadtverwaltung Beschlussauszüge 
aus der Niederschrift. Für nachträgliche Änderungen der Niederschrift, die auf-
grund nach Absatz 4 geltend gemachter Zweifel vorgenommen werden, gelten 
die Sätze 1 und 2 entsprechend. 

 

 

Zweiter Teil: Fraktionen, Gruppen und Einzelvertretende des Rates 

 

§ 22 Bildung von Fraktionen 

(1) Die Bildung einer Fraktion ist der Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeister 
durch den Vorsitzenden der Fraktion unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Die Mit-
teilung muss enthalten 

1. den Namen der Fraktion, 

2. die Namen der Mitglieder der Fraktion, 

3. die Namen der/des Vorsitzenden der Fraktion und seiner Stellvertretung, 

4. eine Kopie des Fraktionsstatuts/der Geschäftsordnung, 

5. die Angabe, durch wen die Fraktion rechtsverbindlich vertreten wird, 

6. die Anschrift der Geschäftsstelle der Fraktion, sofern eine solche betrieben 
wird. 

Satz 1 gilt entsprechend für nach Bildung der Fraktion eintretende Änderungen. 

(2) Fraktionen können Ratsmitglieder, die keiner Fraktion angehören, als Hospitan-
tinnen/Hospitanten aufnehmen.  

(3) Mitarbeitende der Fraktionen werden im Umgang mit vertraulichen Informationen 
der Verwaltung von der Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeister entspre-
chend § 1 Absatz 1 Verpflichtungsgesetz auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer 
Obliegenheiten, insbesondere die Verschwiegenheit, verpflichtet. Nur diesen Mit-
arbeitenden dürfen vertrauliche Sitzungsunterlagen, die personenbezogene Da-
ten enthalten, zugänglich gemacht werden. 
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(4) Scheidet ein Ratsmitglied aus einer Fraktion aus, sind die durch die Fraktion ge-
speicherten personenbezogenen Daten des Mitglieds sicher und dauerhaft zu lö-
schen. Satz 1 gilt entsprechend für Hospitantinnen/Hospitanten. 

 

§ 23 Beendigung von Fraktionen 

(1) Die Auflösung einer Fraktion ist der Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeister 
durch die/den Vorsitzenden der Fraktion unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Die 
Mitteilung muss enthalten 

1. den Zeitpunkt, zu dem die Auflösung wirksam wird, 

2. eine Zusammenstellung der im Besitz der Fraktion befindlichen Sachmittel 
der Stadt, 

3. einen Nachweis über die Verwendung der sonstigen städtischen Zuwendun-
gen nach § 56 Absatz 3 GO NRW. 

(2) Endet die Existenz einer Fraktion in sonstiger Weise, insbesondere durch 

1. Unterschreiten der gesetzlichen Fraktionsmindeststärke oder 

2. im Wege des § 42 Absatz 2 GO NRW, 

ist Absatz 1 Satz 2 Nummern 2 und 3 entsprechend anzuwenden.  

Endet die Existenz einer Fraktion, so kann an die Stelle der Zusammenstellung 
nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 die Erklärung der Fraktion treten, sie habe 
sämtliche in ihrem Besitz befindlichen Sachmittel der Stadt an die ihr nachfol-
gende Fraktion oder Gruppe oder den ihr nachfolgenden Einzelvertretenden 
übergeben. Die Erklärung bedarf der Zustimmung der Nachfolgerin/des Nachfol-
gers. 

(3) Wird eine Fraktion aufgelöst oder endet ihre Existenz in sonstiger Weise, gilt § 22 
Absatz 4 für sämtliche durch sie gespeicherten personenbezogenen Daten ent-
sprechend. 

 

§ 24 Gruppen und Einzelvertretende 

(1) Die Bestimmungen der §§ 22 Absatz 1 und 4 Satz 1 sowie 23 gelten für Gruppen 
des Rates entsprechend. 

(2) Die Bestimmungen des § 23 gelten für Einzelvertretende des Rates entspre-
chend. 
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Dritter Teil: Ausschüsse des Rates 

 

§ 25 Sitzungen der Ausschüsse 

(1) Auf die Sitzungen der Ausschüsse finden die für die Sitzungen des Rates beste-
henden Vorschriften dieser Geschäftsordnung entsprechende Anwendung, so-
weit nicht nachfolgend etwas anderes bestimmt ist. 

(2) Die/Der Ausschussvorsitzende setzt die Tagesordnung im Benehmen mit der 
Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeister fest. Sind die/der Ausschussvorsit-
zende und alle Stellvertretungen verhindert, kann die Oberbürgermeisterin/der 
Oberbürgermeister zu den Ausschusssitzungen laden. Die Sitzungsleitung über-
nimmt das anwesende Ratsmitglied im Ausschuss, welches dem Rat am längs-
ten ununterbrochen angehört. Sofern dies auf mehrere Mitglieder zutrifft, ent-
scheidet das Lebensalter (§ 58 Absatz 2 GO NRW). 

(3) Die Sitzungen der Ausschüsse beginnen in der Regel an dem jeweiligen Sit-
zungstag um 17.00 Uhr. 

(4) Kann ein Mitglied eines Ausschusses nicht oder nicht rechtzeitig oder darf es ge-
mäß §§ 43 Absatz 2, 31 GO NRW nur teilweise an der Sitzung teilnehmen, so 
benachrichtigt dieses hierüber unverzüglich die Vorsitzende/den Vorsitzenden 
des Ausschusses. 

(5) Die Bestimmungen über die regelmäßige Höchstredezeit (§ 17 Absatz 6) gelten 
nicht für die Ausschüsse. Durch Beschluss des Ausschusses können zu Beginn 
der Beratung eines Punktes der Tagesordnung die Gesamtdauer der Beratung 
dieses Gegenstandes sowie die Höchstredezeit der Ausschussmitglieder be-
grenzt werden. 

(6) Der Oberbürgermeisterin/Dem Oberbürgermeister und den anwesenden Beige-
ordneten der Verwaltung ist auf Verlangen jederzeit das Wort zu erteilen, jedoch 
ohne Unterbrechung der jeweiligen Rednerin/des jeweiligen Redners. 

(7) An nichtöffentlichen Sitzungen eines Ausschusses können nach § 58 Absatz 1 
Satz 4 GO NRW die stellvertretenden Ausschussmitglieder, die Mitglieder ande-
rer Ausschüsse, alle Ratsmitglieder sowie die Mitglieder der Bezirksvertretungen 
als Zuhörende teilnehmen. 

 Bis zu zwei, sich mit der inhaltlichen Arbeit ihrer Fraktion befassende, Mitarbei-
tende der jeweiligen Fraktionen des Rates (ausgenommen Praktikantinnen/Prak-
tikanten) können an den nichtöffentlichen Sitzungen der Ausschüsse als Zuhö-
rende teilnehmen, sofern diese zuvor nach § 1 Absatz 1 des Verpflichtungsge-
setzes verpflichtet worden sind.  

(8) In begründeten Einzelfällen können die jeweiligen Ausschussvorsitzenden im Be-
nehmen mit der Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeister zu gemeinsamen 
Sitzungen von zwei oder mehr Ausschüssen einladen. Sie können ebenso ge-
meinsam mit der jeweiligen Bezirksbürgermeisterin/dem jeweiligen Bezirksbürger-
meister zu gemeinsamen Sitzungen mit einem oder weiteren Ausschüssen oder 
mit einer oder weiteren Bezirksvertretungen einladen. Die Vorsitzenden stimmen 
sich im Vorfeld einvernehmlich ab, wer die Moderation in der gemeinsamen Sit-
zung führt. Im Anschluss an die Sitzung ist eine gemeinsame Niederschrift anzu-
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fertigen. Die Abstimmungsergebnisse sind getrennt nach Ausschüssen bzw. Be-
zirksvertretungen aufzuführen. Die Niederschrift ist von allen beteiligten Vorsit-
zenden und Schriftführungen zu unterzeichnen. 

 

§ 26 Einspruch gegen Beschlüsse entscheidungsbefugter Ausschüsse 

Gemäß § 57 Absatz 4 GO NRW können Beschlüsse von Ausschüssen mit Entschei-
dungsbefugnis erst durchgeführt werden, wenn innerhalb von sieben Tagen nach 
dem Sitzungstag, den Tag der Sitzung nicht eingerechnet, weder von der Oberbür-
germeisterin/dem Oberbürgermeister noch von mindestens einem Fünftel der Aus-
schussmitglieder schriftlich Einspruch eingelegt worden ist. Abweichend hiervon be-
trägt die Frist für Beschlüsse über die Vergabe von Aufträgen drei Tage. Der Ein-
spruch ist bei der/dem Ausschussvorsitzenden einzubringen. Über den Einspruch 
entscheidet der Rat. 

 

 

Vierter Teil: Bezirksvertretungen 

 

§ 27 Sitzungen der Bezirksvertretungen 

(1) Auf die Sitzungen der Bezirksvertretungen finden die für die Sitzungen des Rates 
bestehenden Vorschriften dieser Geschäftsordnung entsprechende Anwendung, 
soweit nicht nachfolgend etwas anderes bestimmt ist. 

(2) Ist eine Angelegenheit in die Tagesordnung aufgenommen worden, die nicht in 
den Aufgabenbereich der Bezirksvertretung fällt, hat die Bezirksvertretung unbe-
schadet der Bestimmung des entsprechend anzuwendenden § 3 Absatz 5 Satz 2 
die Angelegenheit durch Beschluss gemäß dem ebenfalls entsprechend anzu-
wendenden § 3 Absatz 4 Nummer 5 von der Tagesordnung abzusetzen. 

(3) Über die in den §§ 3 Absatz 1 und 15 Absatz 1 geregelten Fälle hinaus sind auch 
Anträge von einzelnen Bezirksmitgliedern zulässig. 

(4) Die Bestimmungen über die regelmäßige Höchstredezeit (§ 17 Absatz 6) gelten 
nicht für die Bezirksvertretungen. Durch Beschluss der Bezirksvertretung können 
zu Beginn der Beratung eines Punktes der Tagesordnung die Gesamtdauer der 
Beratung dieses Gegenstandes sowie die Höchstredezeit der Mitglieder der Be-
zirksvertretung begrenzt werden. 

(5) Die nicht der Bezirksvertretung als ordentliche Mitglieder angehörenden Ratsmit-
glieder, die in dem Stadtbezirk wohnen oder dort kandidiert haben, haben nach § 
36 Absatz 6 Satz 1 GO NRW das Recht, an den Sitzungen der Bezirksvertretung 
mit beratender Stimme teilzunehmen. 

(6) Die Oberbürgermeisterin/Der Oberbürgermeister ist berechtigt und auf Verlangen 
einer Bezirksvertretung verpflichtet, an den Sitzungen der Bezirksvertretung mit 
beratender Stimme teilzunehmen; ihm ist auf Verlangen jederzeit das Wort zu er-
teilen. Er kann sich von einer/einem Beigeordneten oder einer anderen leitenden 
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Dienstkraft vertreten lassen (§ 36 Absatz 7 GO NRW). Der Bezirksverwaltungs-
stellenleitung ist auf Verlangen jederzeit das Wort zu erteilen, jedoch ohne Unter-
brechung der jeweiligen Rednerin/des jeweiligen Redners. 

(7) An den nichtöffentlichen Sitzungen der Bezirksvertretungen können die übrigen 
Ratsmitglieder und Ausschussmitglieder als Zuhörende teilnehmen (vgl. § 36 Ab-
satz 6 Satz 3 GO NRW). 

Bis zu zwei, sich mit der inhaltlichen Arbeit ihrer Fraktion befassende, Mitarbei-
tende der jeweiligen Fraktionen des Rates und der Bezirksvertretungen (ausge-
nommen Praktikantinnen/Praktikanten) können an den nichtöffentlichen Sitzun-
gen der Bezirksvertretungen als Zuhörende teilnehmen, sofern diese zuvor nach 
§ 1 Absatz 1 des Verpflichtungsgesetzes verpflichtet worden sind. 

(8) In begründeten Einzelfällen können die jeweiligen Bezirksbürgermeisterinnen/Be-
zirksbürgermeister zu gemeinsamen Sitzungen von zwei oder mehr Bezirksver-
tretungen einladen. Die Bezirksbürgermeisterinnen/Bezirksbürgermeister stim-
men sich im Vorfeld einvernehmlich ab, wer die Moderation in der gemeinsamen 
Sitzung führt. Im Anschluss an die Sitzung ist eine gemeinsame Niederschrift an-
zufertigen. Die Abstimmungsergebnisse sind getrennt nach Bezirksvertretungen 
aufzuführen. Die Niederschrift ist von allen beteiligten Bezirksbürgermeisterin-
nen/Bezirksbürgermeistern und Schriftführungen zu unterzeichnen. 

 

§ 28 Fragestunden für Einwohnerinnen/Einwohner in den Bezirksvertretungen 

§ 7 ist auf die Bezirksvertretungen entsprechend mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass 

1. Fragen nur zulässig sind, sofern sie den Aufgabenbereich der Bezirksvertretung 
betreffen und 

2. die Bezirksbürgermeisterin/der Bezirksbürgermeister die Beantwortung der an 
sie/ihn adressierten Fragen auf die Oberbürgermeisterin/den Oberbürgermeister 
übertragen kann. Die Oberbürgermeisterin/Der Oberbürgermeister kann in die-
sem Fall eine Bedienstete/einen Bediensteten der Stadt mit der Beantwortung be-
auftragen. 

 

§ 29 Bildung und Beendigung von Bezirksfraktionen 

Die Bestimmungen der §§ 22 und 23 gelten für Bezirksfraktionen entsprechend mit 
der Maßgabe, dass neben der Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeister auch 
der Bezirksbürgermeisterin/dem Bezirksbürgermeister die Bildung und Auflösung ei-
ner Fraktion durch die/den Vorsitzenden der Fraktion unverzüglich schriftlich anzu-
zeigen ist und dass „Fraktion“ durch „Bezirksfraktion“ und „Ratsmitglieder“ durch „Be-
zirksmitglieder“ zu ersetzen sind. 
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Fünfter Teil: Information 

 

§ 30 Anfragen von Ratsmitgliedern 

(1) Ein Ratsmitglied kann in Angelegenheiten der Stadt Leverkusen schriftlich Anfra-
gen an die Oberbürgermeisterin/den Oberbürgermeister richten (§ 47 Absatz 2 
Satz 2 GO NRW). 

(2) Die Oberbürgermeisterin/Der Oberbürgermeister beantwortet die Anfrage im "Mit-
teilungsblatt für den Rat, seine Ausschüsse und die Bezirksvertretungen der Stadt 
Leverkusen (z.d.A.: Rat)". Dies gilt nicht für Anfragen, die sich auf individuelle 
Personalangelegenheiten beziehen; diese werden in einer nichtöffentlichen Sit-
zung des Haupt- und Personalausschusses beantwortet. 

 

§ 31 Anfragen von Ausschussmitgliedern 

Auf die Mitglieder der Ausschüsse findet § 30 mit der Maßgabe entsprechende An-
wendung, dass  

1. nur Ratsmitglieder und sachkundige Bürgerinnen/Bürger anfrageberechtigt sind 
und 

2. Anfragen nur in Angelegenheiten des Ausschusses zulässig sind. 

 

§ 32 Anfragen von Mitgliedern der Bezirksvertretungen 

Auf die Mitglieder der Bezirksvertretungen findet § 30 mit der Maßgabe entspre-
chende Anwendung, dass Anfragen nur in Angelegenheiten der Bezirksvertretung 
zulässig sind. 

 

 

Sechster Teil: Schlussvorschrift 

 

§ 33 Inkrafttreten 

Diese Geschäftsordnung tritt mit der Beschlussfassung hierüber in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Leverkusen, seine Ausschüsse und 
die Bezirksvertretungen vom 02.11.2020 außer Kraft. 
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